
Anlage 1 

Besondere Bestimmungen zum Bayerischen ermäßigten Deutschlandticket 
 für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) 

für das Kalenderjahr 2026 

1. Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets

Auf das Ermäßigungsticket finden die bundesweiten Tarifbestimmungen des

Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung Anwendung

(www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php). Dies umfasst

insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.

2. Definition Ermäßigungsticket

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und

Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version

des Deutschlandtickets. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem jeweils

aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag

wird vom Freistaat Bayern finanziert. Die Gewährung und Abwicklung der

Ausgleichsleistungen erfolgt für den SPNV durch das Staatsministerium und für den

allgemeinen ÖPNV durch das Staatsministerium oder den von ihnen beauftragten

Regierungen.

3. Berechtigtenkreis

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt: 

a) Auszubildende (zur Definition siehe Nr. 3.2),

b) Studierende (zur Definition siehe Nr. 3.3),

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe Nr. 3.4).

3.2 Als Auszubildende werden definiert: 

− Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit

Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, die eine

Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes absolvieren. Den

Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die

Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen

Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung.

− Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem

vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische

Assistentinnen und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte

agrartechnische Assistentinnen und Assistenten.

− Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und

des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in

Verbindung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste

Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das

Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern).
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− Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

− Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz 

(LlbG). 

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 

Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten 

Personengruppen vergleichbar sind. 

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort im 

Freistaat Bayern liegen. 

3.3 Als Studierende werden definiert: 

− Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches 

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG), 

− Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Satz 1 bis 

3 BayHIG, 

− Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG, 

− Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, 

welche die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines 

Beamtenverhältnisses erwerben (zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 

Abs. 1 Satz 2 Gesetzes über die Hochschule für den öffentlichen Dienst). 

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende 

anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar 

sind. 

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort im Freistaat Bayern. 

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz im Freistaat 

Bayern an den am gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb 

des Ermäßigungstickets ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

− Der Studienort des Studierenden liegt nicht im Freistaat Bayern, aber innerhalb 

Deutschlands in einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit 

einem gemeinsamen Semesterticket für die bayerischen und außerbayerischen 

Hochschulen. 

− Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen. 

− Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein 

ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende. 

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten: 

− Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

und  



− Freiwilligendienstleistende nach § 2 des Gesetzes zur Förderung von 

Jugendfreiwilligendiensten (insbesondere: Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges 

ökologisches Jahr) 

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort im Freistaat Bayern.  

4. Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss beziehungsweise 

Wiederaufleben eines Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des 

Deutschlandtickets gegeben ist, für all jene gesamten Monatszeiträume möglich, in 

denen mindestens zehn Kalendertage im nachgewiesenen Berechtigungszeitraum 

(Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum et cetera) liegen. 

5. Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende  

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein 

vor Ort bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro 

unter dem jeweils aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch 

Studierende, deren Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches 

Semesterticket vereinbart hat, ist von den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets (zum 

Beispiel Verkehrsunternehmen beziehungsweise sonstige für den Vertrieb 

verantwortlichen Stellen wie zum Beispiel Verbundorganisationen oder 

Vertriebsdienstleister) der durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein 

Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich 

anzurechnen. 

6. Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende 

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb 

und danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes 

Verfahren durch die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die 

Berechtigungsprüfung soll auch unterjährig durchgeführt werden können; das 

Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, maximal jedoch bis zum Ablauf der 

Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch kürzere Fristen vorsehen. Hierbei 

ist primär ein vom Freistaat Bayern bereitgestelltes, einheitliches Formular als 

Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen 

werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 

Ermäßigungstickets“ definiert. 

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende 

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb 

und danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein 

elektronischer Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-

Verfahren“) genutzt werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden 

im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 

Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt sinngemäß dasselbe wie für Semester. 



6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren 

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Nr. 6.1 bei 

Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Nr. 6.2 bei Studierenden sowie die 

im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 

Ermäßigungstickets“ definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom 

Staatsministerium beziehungsweise den Regierungen auch ohne gültigen 

Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des 

Ausgleichsanspruchs akzeptiert. 

Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits 

vergangenen Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des 

Ermäßigungstickets bestand, dann muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder 

als reguläres Deutschlandticket ohne Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils 

aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, oder das Abonnement kündigen. 

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 



Anhang 1 zur Anlage 1 

Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb 
des Ermäßigungstickets für das Kalenderjahr 2026 

1. Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistend

Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende regelt

Nr. 6.1 der Anlage 1. Nachfolgend werden Regelverfahren (Nr. 1.1) und alternative

Verfahren (Nr. 1.2) konkretisiert.

1.1 Regelverfahren 

Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen eine Bestätigung durch die 

Schule, Dienststelle (bei Beamtenanwärterinnen und -anwärtern) oder den Träger des 

Freiwilligendienstes vorlegen, deren Ausstellungsdatum nicht länger als zwei Monate 

zurückliegen darf. Hierbei ist das einheitliche Formular, welches vom Staatsministerium 

zum Download auf einer Webseite (bahnland-bayern.de/de/ermaessigungsticket) und 

bei den Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt wird, als Berechtigungsnachweis zu 

nutzen. Bei einer Wiederbestellung innerhalb von 12 Monaten ist das für die 

Erstbestellung eingereichte Formular für die Prüfung der Berechtigung ausreichend und 

die Vorlage eines neu ausgestellten Bestätigungsformulars nicht erforderlich. 

Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage Vorbestellfrist gelten. Alle in diesem 

Sinne rechtzeitig eingehenden Bestellungen sollen daher fristgerecht bearbeitet werden. 

Ein schnelleres Abwickeln der Bestellung ist gleichwohl möglich. 

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der beruflichen Schulen, Dienststellen und 

Freiwilligendienst-Träger zur Verfügung gestellt. Diese wird vor Beginn des jeweiligen 

Ausbildungsjahres und, soweit Schulen, Dienststellen oder Träger wegfallen oder neu 

hinzukommen, aktualisiert. 

Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsverhältnis mit einem Ausbildungsvertrag 

nach § 10 Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Berufsschule besuchen, kann in 

diesem Fall anstelle der Bildungseinrichtung die zuständige Industrie- und 

Handelskammer beziehungsweise Handwerkskammer die Berechtigung prüfen und das 

Formular bestätigen. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist 

anzuwenden. Dabei sind folgende Prüfmerkmale relevant: 

− von der Bildungseinrichtung (beziehungsweise Dienststelle für

Beamtenanwärter/innen oder Träger für Freiwilligendienstleistende) unterschriebene

und gestempelte Bestätigung, dass der Ticketnutzer zum Berechtigungskreis des

Ermäßigungstickets zählt,

− Lage der Bildungseinrichtung (beziehungsweise Dienststelle/Dienstort für

Beamtenanwärter/innen und Freiwilligendienstleistende) im Freistaat Bayern oder

Lage des Hauptwohnsitzes (so wie vom Ticketnutzer angegeben) im Freistaat

Bayern, Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate

(bei einer Wiederbestellung innerhalb von 12 Monaten kann auf das erstmalige

Prüfergebnis des eingereichten Formulars für die Erstbestellung zurückgegriffen

werden),

− voraussichtliches Ausbildungs-/Dienstende (wie von Schule/Dienststelle/Träger

angegeben): Falls es weniger als 12 Monate in der Zukunft liegt, ist dieses
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Enddatum als Auslaufdatum des Abonnements zu übernehmen. Dabei soll die 

Abolaufzeit auf ganze Monate aufgerundet werden. 

1.2 Alternative Verfahren 

Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß dem Regelverfahren können die 

Vertriebsstellen weitere Verfahren einsetzen. Diese sind mit dem Freistaat vorher 

abzustimmen: 

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den Arbeitgebern, zum Beispiel über 

Jobticket-Portale. Hierüber könnten Arbeitgeber die Berechtigung sowie 

Ausbildungsdauer bestätigen, ohne dass Schulen/Dienststellen tätig werden 

müssen. 

b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu Auszubildenden-Datenbanken der 

Ausbildungskammern, die über eine datenschutzkonforme Abfrage eine sofortige 

Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum eines 

Ausbildungsverhältnisses zulassen, zum Beispiel „AzubiCard“. 

1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit 

Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen unter die Schulwegkostenfreiheit nach 

den Bestimmungen des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG) 

fallen, genügt die Ticketbestellung durch den zuständigen Träger der 

Schülerbeförderung als Berechtigungsnachweis. Eine zusätzliche Überprüfung mit dem 

Nachweisformular nach Nr. 1.1 ist nicht erforderlich. 

2. Berechtigungsprüfung für Studierende 

Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt Nr. 6.2 der Anlage 1. Nachfolgend 

werden Regelverfahren (Nr. 2.1) und alternative Verfahren (Nr. 2.2) konkretisiert. 

Bei krummen Semesterdauern beziehungsweise bei tagesgenauem Abostart (falls 

dieser künftig eingeführt wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende auf ganze Monate 

aufgerundet werden. 

2.1 Regelverfahren  

Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes elektronisches Verfahren mit 

Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des Tickets anzuwenden. 

Hierbei sollte nach Möglichkeit das Shibboleth-Verfahren genutzt werden. 

2.2 Alternative Verfahren  

Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch bestehende, alternative 

Datenschnittstellen vor Ort genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktuell gepflegt sind 

und dazu geeignet sind, bei Abfrage eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das 

voraussichtliche Auslaufdatum einer Immatrikulation zu erzeugen. 

Studierende an bayerischen Hochschulen, die weder das Shibboleth-Verfahren noch 

andere Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen bereitstellen können, können das 

Ermäßigungsticket durch Vorlage des Berechtigungsnachweises im Online-Verkauf 

entsprechend des Verfahrens bei den Auszubildenden gemäß Nr. 1.1 erwerben. Hierzu 

muss die Hochschule das bayernweit einheitliche Berechtigungsformular manuell 



abstempeln und unterschreiben und somit die Immatrikulation des Studierenden 

bestätigen. Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der betroffenen Hochschulen 

zur Verfügung gestellt. Diese wird jeweils vor Semesterbeginn aktualisiert. 

Neben dem Berechtigungsnachweis können Verkaufspartner aus 

Praktikabilitätsgründen für Studierende einzelner Hochschulstandorte auch eine gültige 

Immatrikulationsbescheinigung als Nachweis zulassen. Die Entscheidung, ob dieses 

alternative Verfahren zur Anwendung kommt, obliegt dem Verkaufspartner. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist 

anzuwenden. 

Dabei sind folgende Prüfmerkmale bei Nutzung des Berechtigungsformulars kumulativ 

relevant: 

− von der Hochschule unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass der 

Ticketnutzer im angefragten Semester/Trimester ordnungsgemäß eingeschrieben ist, 

− Lage der Hochschule (Studienort) im Freistaat Bayern, oder Hauptwohnsitz im 

Freistaat Bayern und Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit 

bundesländerübergreifenden Semesterticket im Sinne der Nr. 3.3 der Anlage 1, 

− Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate (bei einer 

Wiederbestellung innerhalb des angefragten Semesters/Trimesters kann auf das 

erstmalige Prüfergebnis des eingereichten Formulars für die Erstbestellung 

zurückgegriffen werden). 

Bei Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung gelten die folgenden Prüfmerkmale 

kumulativ: 

− Vorlage einer für das angefragte Semester/Trimester gültigen 

Immatrikulationsbescheinigung, 

− Lage der Hochschule (Studienort) im Freistaat Bayern, oder Hauptwohnsitz im 

Freistaat Bayern bei gleichzeitiger Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit 

bundesländerübergreifenden Semesterticket im Sinne der Nr. 3.3 der Anlage 1. 

3. Prüfung der Berechtigungsnachweise 

Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls die Personalkapazität dies erfordert, 

eine stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die Berechtigung ausreichend. Die 

Stichprobe muss ab 1. Januar 2026 mindestens 40 Prozent, jedoch zu Beginn des 

Ausbildungsjahres und zu Semesterbeginn mindestens 30 Prozent der pro 

Kalenderwoche hochgeladenen beziehungsweise eingereichten Berechtigungen 

betragen. Um die Prüfquote feststellen zu können, sollte das Prüfergebnis 

(ja/nein/ungeprüft) in geeigneter Form dokumentiert werden. 

4. Datenschutz 

Die Berechtigungsnachweise sollen für fünf Jahre aufbewahrt und danach zeitnah 

gelöscht werden. 
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